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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Wo 

Datum 
10.03.2014 

Vorlage-Nr. 
XVII-0384/2014 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 02.04.2014 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 28.04.2014 Vorberatung 

Kreistag öffentlich 19.05.2014 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Schulbezirkssatzung für die Schule am Teichgarten in Wolfenbüttel 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Satzung über die Festlegung des Schulbezirks für die Schule am Teichgarten, 
Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache, 38300 Wolfenbüttel, wird gemäß 
§ 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
Verbindung mit § 63 Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) gemäß Anlage 1 
beschlossen. 
 

2. Die Satzung über die Festlegung des Schulbezirks für die Ludwig-von-Strümpell-Schule, 
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen, 38170 Schöppenstedt, vom 07.05.2007 (bekannt 
gemacht im Amtsblatt für den Landkreis Wolfenbüttel Nr. 19 vom 10.Mai 2007) wird mit 
Ablauf des 31.07.2014 aufgehoben. 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
      

Produktkonto 
      

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
      

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der 
Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und 
bürgerorientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
Der Betrieb der Ludwig-von-Strümpell-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen, 
Wallpforte 5 a, 38170 Schöppenstedt, wird gemäß § 106 Abs. 1 NSchG zum 31.07.2014 
aufgehoben (s.dazu Vorlage-Nr. XVII-0383/2014). Die Schülerinnen und Schüler, die bisher 5 
diese Schule besucht haben und aus den Mitgliedsgemeinden der Einheitsgemeinde 
Cremlingen und der Samtgemeinden Schöppenstedt und Sickte kommen, wechseln auf die 
Schule am Teichgarten nach Wolfenbüttel.  
 
Die Satzung über die Festlegung des Schulbezirks für die Schule am Teichgarten muss um 10 
den neuen Einzugsbereich ergänzt und neu gefasst werden und ist dieser Sitzungsvorlage als 
Anlage 1 beigefügt. 
 
Die bestehende Schulbezirkssatzung für die Ludwig-von-Strümpell-Schule vom 07.05.2007 ist 
aus den dargestellten Gründen mit Ablauf des 31.07.2014 aufzuheben. 15 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 
 
 
 20 
Christiana Steinbrügge 
 

 
Anlagen: 
 25 
Anlage 1: Schulbezirkssatzung für die Schule am Teichgarten, Wolfenbüttel 
 
Anlage 2: bisherige Schulbezirkssatzung für die Ludwig-von-Strümpell-Schule, Schöppenstedt 
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